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1. Einleitung


Aufgrund der Vielzahl der mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland existierenden


Spezialeinheiten, würde allein die detaillierte Vorstellung einer einzigen Spezialeinheit den


Rahmen dieser Arbeit sprengen. 


Ziel ist es, einen Überblick über die zur Zeit bestehenden oder sich im Aufbau befindlichen


Einheiten zu geben. Hierbei soll in erster Linie die Organisation der Einheit, die Gliederung 


und das Unterstellungsverhältnis, sowie der gesetzliche innen- bzw. außenpolitische Auftrag


vorgestellt werden.


Um einen kleinen Einblick in andere Organisationsstrukturen kennen zu lernen, werden 


einige der bekanntesten französischen Spezialeinheiten in ihrer Organisation und Aufgabe


vorgestellt. 

1.1. Geschichtliche Entwicklung


Nachdem Deutschland im Mai 1945 von den Besatzungsmächten entwaffnet wurde, sollte


zunächst nie wieder ein deutscher Polizist bzw. Soldat eine Waffe in die Hand nehmen.


Da man aber im Laufe der Zeit seitens der Siegermächte einsah, daß es unzweckmäßig ist


einen Staat vollständig führen oder kontrollieren zu wollen, sollte der Bundesrepublik Stück 


für Stück ihre Souveränität zurückgegeben werden. 


In Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Nachkriegszeit und der steigenden


Anzahl der Straftaten, wurde den Deutschen teilweise ihre Polizeihoheit wieder zurückge-
geben. Zunächst wurde nach britischem Vorbild in Nordrhein Westfalen den dortigen


Ordnungshütern gestattet einen Schlagstock zu tragen. Später wurde das Verbot Waffen zu
tragen immer mehr gelockert, bis dann am 01.10.1953 in NRW die endgültige Polizeihoheit 
übertragen wurde. 


Durch die stetige Veränderung der sich darbietenden Kriminalität in Qualität und 


Quantität war und ist die Polizei gefordert sich ständig so weiter zu entwickeln, um stets


auf das polizeiliche Gegenüber wirkungsvoll entgegenwirken zu können.   
    

Der Anschlag eines arabischen Terrorkommandos auf die israelischen Sportler im Olympischen Dorf in München im Jahr 1972 stellte für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen gravierenden Einschnitt dar. Mitglieder der Organisation „Schwarzer September“ töteten zwei der israelischen Sportler und nahmen die Überlebenden als Geisel. Der Versuch, die Geisel auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck bei München zu befreien scheiterte, weil zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland keine Spezialeinheit existierte, die für eine solche Aufgabe materiell und personell vorbereitet und schon gar nicht ausgebildet war. Im Kugelhagel der Palästinenser starben alle 9 Geisel.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich gerade das westliche Europa, und nicht zuletzt auch die Bundesrepublik Deutschland, zur Spielwiese extremistischer Gruppierungen. Am besten hierzulande ist wohl die Rote Armee Fraktion bekannt. 

2.
Die Grenzschutzgruppe 9 beim BGS (GSG 9)

Die Grenzschutzgruppe GSG 9 war die Antwort des demokratischen Rechtsstaates auf die Bedrohung durch den nationalen und internationalen Terrorismus.

Man war sich zunächst unsicher, ob diese Spezialeinheit des Bundes beim Bundeskriminalamt oder beim BGS angesiedelt werden sollte. Da man ohnehin die 

Anlagen des Bundesgrenzschutzes hätte nutzen müssen, nicht auch zuletzt die ständige Verfügbarkeit von Hubschraubern gewährleistet werden mußte, entschied man sich letztendlich für die Angliederung an den BGS. Ein weiterer Grund war auch, daß das Bundeskriminalamt diese Aufgaben aus personellen Gründen nicht hätte bewerkstelligen können, man wollte auch keine Unmengen an Planstellen schaffen, da die Polizeitruppe des Bundes (BGS) bereits 22.000 Mann zur Verfügung hatte.

Überlegungen, die Einheit bei der Bundeswehr anzusiedeln, kam im Blick auf das Grundgesetz erst überhaupt nicht in Frage. Man hatte sich von Anfang an von einer militärischen Variante distanziert.

Erster Kommandeur der GSG 9 war der damalige Verbindungsoffizier Ulrich K. Wegener des Bundesinnenministers Hans-Dietrich Genscher. Genscher beauftragte Wegener nach dem Desaster von Fürstenfeldbruck in kürzester Zeit ein Konzept für eine Anti-Terror-Einheit zu erarbeiten und gewährte ihm einen Etat von 6.3 Millionen Mark. 

Wegener traf sich mit seinem Kollegen und Freund Hubertus Grützner (Hauptmann der Technischen Einheit in Hangelar) am gleichen Sonntag an einem Angelteich, an dem Grützner in Ruhe angeln wollte. Beide zogen sich zurück und erstellten handschriftlich ein Konzept, welches noch am gleichen Tag dem Bundesinnenminister Genscher vorgelegt wurde. Scherzhaft spricht man davon, daß die GSG 9 am Angelteich entstanden sei.

2.1.    Gliederung und Organisation

Die GSG 9 ist eine Spezialeinheit mit polizeilichem Auftrag. Sie gehört der Polizei des Bundes, dem Bundesgrenzschutz, an und untersteht dem Bundesministerium des Inneren. Hierdurch unterscheidet sich die GSG 9 von vielen ausländischen Spezialeinheiten, die als militärische Verbände dem Verteidigungsministerium ihres Landes unterstehen.

Der BGS war in vier Kommandos zu je zwei Gruppen gegliedert. Insgesamt existierten   demnach acht Grenzschutzgruppen. Die Spezialeinheit wurde in den gleichen Rang erhoben und erhielt demzufolge die Bezeichnung Grenzschutzgruppe 9, abgekürzt GSG 9 mit dem    Standort Hangelar bei Bonn.

Dem Kommandeur der GSG 9 unterstehen zur Zeit ca. 234 Mann. Diese teilen sich in den 

a) Leiter des Führungsstabes (Vertreter des Kommandeurs) mit seinen 3 Stabsbereichen  

1. StB = Einsatzangelegenheiten

2. StB = Führungs- und Einsatzmittel

3. StB = Aus- und Fortbildung     

b) der technischen Einheiten

· je 3 Spezialeinsatztrupps Technik 

= Führungstrupp

= 3 Beamte


c) der IuK und Dokumentationseinheit

· mit den dafür speziell vorgesehenen Trupps

(siehe Org.-Plan)


d) der Ausbildungseinheit (wenn Ausbildung durchgeführt wird, dann)

· je 4 Spezialeinsatztrupps Ausbildung

= Ausbilder

= 4 Beamte in der Ausbildung


e) der vier Einsatzeinheiten

    ee) 1.  +  4. Einsatzeinheit

          Die Zugriffs- und  Observationseinheiten, sie haben eine sogenannte Schlüssel-


    qualifikation.

                2.  Einsatzeinheit

    Die 2. Einsatzeinheit ist auf ganz bestimmte Formen der Kriminalität abgestimmt.      

    Sie ist neben ihrer Schlüsselqualifikation noch speziell für maritime Einsätze ausge-

    bildet. Der Gedanke eine solche speziell ausgebildete Einheit ins Leben zu rufen, 


    entstand 1983. Der Überfall der Palästinenser am 07.10. 1985 auf die „Archille Lauro“


    zeigt, daß für solche Einsätze vorgesorgt werden muß. Bei dem Überfall auf das Schiff

    wurden 427 Passagiere und 80 Besatzungsmitglieder 4 Tage lang in der Gewalt der

    Palästinenser gehalten.

    Zu ihrem Hauptaufgabengebiet zählen Verstöße gegen die Zollgesetze, dem 

    Betäubungsmittelgesetz, Drohung mit Zerstörung und Umweltschädigungen,

    Beeinträchtigungen des Warenverkehrs, Meuterei und Piraterie.

    Einsätze in der Drogenkriminalität, Sicherungsmaßnahmen auf Binnengewässern wenn

    hochgradige Persönlichkeiten eine romantische Bootsfahrt unternehmen, Absuche der

    Schiffsrümpfe nach Sprengladungen. 

    Sie agieren vornehmlich auf Schiffen oder Bohrinseln.

    3. Einsatzeinheit


    Die Voraussetzung wurde 1984 geschaffen. Bereits 1981 wurden aber schon die ersten


    5 Beamten bei der Special Forces in Amerika ausgebildet, weitere dann in der


    Bundesrepublik, unter anderem in der Bundeswehrschule in Altenstadt.


    Ein ganz besonderer Vorteil dieser Truppe ist es, das sie bei jedem Wetter springen


    können. Sie sollen hauptsächlich bei Einsätzen wie Flugzeugentführungen oder 


    solchen, wo ein verdecktes Annähern nicht möglich ist eingesetzt werden. Jedoch 

  
    wartet man bis heute auf einen entsprechenden Einsatz.

2.2.
Der gesetzliche Auftrag

Vorrangiges Ziel vieler Einsätze der GSG 9 ist die Rettung und der Schutz gefährdeter Menschenleben. Die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben durch Exekutivkräfte des Bundes, wie der GSG 9 oder den Bundesgrenzschutz allgemein, ist aber im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland an die Einschränkungen des Grundgesetzes gebunden.

Grundsätzlich fallen polizeiliche Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich der  einzelnen Bundesländer: Polizei ist also Ländersache.

Ausnahmen von dieser Regel bilden unter anderem diejenigen Kriminalitätsformen, die internationale Bezüge aufweisen und mit den materiellen oder personellen Möglichkeiten eines Bundeslandes nicht bewältigt werden können. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Terrorismus, die schwere Gewaltkriminalität und die unterschiedlichen 

Formen der Organisierten Kriminalität, die zum Beispiel in Fällen des organisierten Rauschgift- und Waffenhandels oder auch Schleuserkriminalität vorliegen.

Den Behörden des Bundes, der Zollverwaltung, dem Bundeskriminalamt und dem Bundesgrenzschutz sind hier gemäß dem Grundgesetz sonderpolizeiliche Zuständigkeiten übertragen.

Die GSG 9 kann bei Vorliegen derartiger Strafbestände nicht eigenständig tätig werden. Es bedarf der Anforderung durch die für die Ermittlungen zuständige Behörde. So erfolgt beispielsweise die Anforderung der GSG 9 zur Festnahme von Terroristen in der Regel durch das Bundeskriminalamt.  

Geiselnahmen fallen hingegen in die Zuständigkeit der Tatortbehörde des betroffenen Bundeslandes.

Entsprechend erfordert des Tätigwerden der GSG 9 in diesen Fällen eine vorherige formelle Anforderung durch das jeweilige Bundesland.

Durch die Wiedervereinigung Deutschlands und den Zerfall des kommunistischen Machtbereiches haben sich die Aufgaben der GSG 9 erweitert. Neue Formen der Organisierten Kriminalität dringen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und dem vormals kommunistischen Machtbereich nach Westeuropa vor, die durch ein hohes Maß an krimineller Energie gekennzeichnet sind.

Die GSG 9 kann darüber hinaus zur Erfüllung aller dem BGS obliegenden Aufgaben herangezogen werden. In diesem Aufgabenbereich fällt unter anderem der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes (organisierte Schleusung von Menschen, Verschiebung von Kfz), der Schutz der Bundesorgane, Einsätze im Ausland, zum Beispiel auch zum Schutz von Botschaften in Krisengebieten, auf Anforderung der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. Aber auch die Hilfe in Katastrophen- und schweren Unglücksfällen gehört dazu. Wenn bei Naturkatastrophen, wie etwa dem Rheinhochwasser Weihnachten 1993 und im Februar 1995, oder beim Oderbruch  der BGS zur Unterstützung gerufen wird, kann sofern zum Beispiel technisches Spezialgerät erforderlich ist, auch die GSG 9 tätig werden.

Die GSG 9 kann von den Polizeien der Länder, dem BKA, dem  Auswärtigen Amt und dem Zollkriminalamt angefordert werden.

Die Bekämpfung anderer Erscheinungsformen der Kriminalität erfordert zum Teil einen sehr hohen personellen und technischen Aufwand, welcher z. B. durch SEK´s nicht mehr geleistet werden können.

3.      Das Spezialeinsatzkommando (SEK)

SEK`s der Länderpolizeien wurden kurze Zeit später nach der GSG 9 aufgestellt.

So existiert z. B. das SEK Kassel seit 1974, als eigenständige Einheit wird es aber erst 

per Erlaß ab Januar 1991 geführt.  

Sie sollen gegen die Formen der Kriminalität vorgehen, für die ihre Kollegen im Streifendienst aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer technischen Ausstattung nicht ausreichend gerüstet sind. Alle Fälle von Kriminalität, bei denen Schußwaffen zum Einsatz kommen, gehören dazu. Die SEK´s wurden an Brennpunkten der Kriminalität

und darüber hinaus flächendeckend über die Bundesländer verteilt eingerichtet. Dieses Konzept der Kriminalitätsbekämpfung hat sich bewährt. Bewaffnete Straftäter können sicher sein, daß ihnen innerhalb kürzester Zeit hochqualifizierte Polizeibeamte mit einer modernen Ausrüstung gegenüber stehen.

Die Abgrenzung der Aufgabenbereiche zwischen einem Beamten im Streifendienst und einem SEK-Beamten ist recht simpel. Immer dann, wenn die Aufgabe durch „normale“ Polizeibeamte nicht mehr gelöst werden kann, wird der Spezialist gerufen. Dadurch wird die Chance eines erfolgreichen Polizeieinsatzes erhöht und das Leben und die Gesundheit eventueller Unbeteiligte / PB wirksamer geschützt.

Aber auch SEK´ler haben Grenzen. Es gibt Formen der Kriminalität, die durch die Spezialisten der Länder nicht oder nicht mit genügend hoher Aussicht auf Erfolg gelöst werden können. Eine Geiselbefreiung aus einer Passagiermaschine könnte in der Regel auch durch mehrere SEK´s nicht gelöst werden. Es fehlt an dem nötigen Know-how, technischem oder personellen Möglichkeiten.

Ein GSG 9 Beamter erklärt, dies liegt am nötigen Zusammenspiel der verschiedenen SEK´s. Der Polizeiführer vor Ort kennt nicht alle eingesetzten Beamten  und weiß nicht welche Stärken und Schwächen sie haben. 

3.1. Gliederung und Organisation

Es gibt keine einheitliche Regelung bzgl. der Gliederung und Organisation in der

Bundesrepublik Deutschland für die Spezialeinheiten. Aufgrund der Tatsache, daß Polizei 

Ländersache ist, behalten diese sich auch ihre Polizeiorganisation vor.

Dies erklärt auch die unterschiedliche Anzahl der SEK´s in den einzelnen Bundesländern.

Es besteht keine Regelung derart, daß auf eine bestimmte Bevölkerungszahl oder Kriminalitätshäufigkeit auch eine dementsprechende Anzahl von SEK´s in den Bundesländern existieren muß. Es ist vielmehr eine rein politische Entscheidung. 

Erst im Oktober 1997 wurde eine Neufassung der Richtlinien über die Organisation, Aufgaben und Einsatz der Spezialeinheiten für Hessen erstellt.

So sind z. B. die SEK´s in Hessen den jeweiligen Polizeipräsidien in Frankfurt am Main und Kassel angegliedert. Die SEK´s in Bayern als eigenständiges Dezernat innerhalb der jeweiligen Polizeidirektionen Nürnberg und München. In Berlin ist das SEK beim LKA mit angebunden oder z. B. in Baden-Württemberg ist ein zentrales SEK bei der 

Bereitschaftspolizei angebunden. Als einen Exoten ist das SEK bzw. MEK in Hamburg anzusehen, hier werden beide Tätigkeiten von der gleichen Einheit vorgenommen.

Als ein Beispiel der verschiedenen Organisationsformen soll hier das Organigramm des PP Kassel der Inspektion Spezialeinheiten (ISPE) und die Gesamtübersicht SEK dienen. 

3.1.1.
Standorte in der Bundesrepublik Deutschland            

            Insgesamt existieren zur Zeit 23 Spezialeinsatzkommandos in der Bundesrepublik

Deutschland.

Standorte:
Baden-Württemberg

=
Göppingen                                            83 Beamte/-in

Bayern



=
Nürnberg (SEK Nord)                          80 Beamte/-in







München (SEK Süd)                            80 Beamte/-in

Berlin



=
Berlin
                                                  77 Beamte/-in

Brandenburg


=
Potsdam-Eiche                                      60 Beamte/-in

Bremen


=
Bremen                                                 33 Beamte/-in

Hamburg


=
Hamburg                                               86 Beamte/-in

Hessen



=
Kassel                                     







Frankfurt am Main                     insg. 121 Beamte/-in

Mecklenburg-Vorpommern 
=
Waldeck                                                50 Beamte/-in

Niedersachsen


=
Hannover                                              76 Beamte/-in

Nordrhein-Westfalen

=
Bielefeld                   







Dortmund







Düsseldorf                              zw. 36 – 42 Beamte/-in 







Essen                       







Köln







Münster                                      insg. 288 Beamte/-in

Rheinland-Pfalz

=
Wittlich                                               175 Beamte/-in                     

Saarland


=
Saarbrücken                                          36 Beamte/-in

Sachsen


=
Leipzig                                                  99 Beamte/-in

Sachsen-Anhalt

=
Magdeburg                                           90 Beamte/-in

Schleswig-Holstein

=
Eutin                                                     46 Beamte/-in

Thüringen


=
Erfurt                                                    61 Beamte/-in

Stand: Dezember 1999

3.2. Der gesetzliche Auftrag

Die SEK´s werden wie schon erwähnt immer dann eingesetzt, wenn es den Streifen-

dienstbeamten aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer technischen Ausrüstung nicht

mehr möglich ist die Aufgabe ohne größerer Eigengefährdung oder Gefährdung Dritter zu lösen.

Dies sind insbesondere Aufträge bei besonders schweren Fällen der Kriminalität wie z. B.

· Entführungen

· Geiselnahmen

· herausragenden Erpressungen

· herausragenden Bedrohungslagen

Neben diesen genannten Fallgruppen wird das SEK aber auch in Fahndungen und den damit verbundenen Zugriffsmaßnahmen mit einem erheblichen Gefährdungsgrad eingebunden.

Ein Einsatz ist auch immer dann vorzusehen, wenn die Lage ein geschlossenes Vorgehen – offen oder verdeckt – unter Anwendung unmittelbaren Zwanges gegen Gewalttäter erfordert, um Gefahren für Leib, Leben und bedeutende Sachwerte abzuwehren.

Zur Aufrechterhaltung eines möglichst hohen Ausbildungsstandes und zum ständigen Erfahrungsgewinn sind die SEK-Kräfte im täglichen Dienst, insbesondere in den Bereichen

· Organisierte Kriminalität

· politisch motivierte Gewaltkriminalität

· Bandenkriminalität

· illegaler Rauschgift- und Waffenhandel

· Kontrollen, Durchsuchungen, Razzien und Festnahmen mit erhöhtem Gefährdungsgrad

· Zeugenschutz- und Schutzmaßnahmen in begründeten Einzelfällen

einzusetzen.

Das Spezialeinsatzkommando oder auch alle anderen Spezialeinheiten sind über die Koordinierungsstelle (KOST) beim Landeskriminalamt in Wiesbaden anzufordern.

Die KOST hat einen Gesamtüberblick über alle in der Bundesrepublik existierenden

Spezialeinheiten mit entsprechenden Stärken und Einsatzmöglichkeiten.

4. Das Mobile Einsatzkommando (MEK)

Etwa zur gleichen Zeit wie die SEK´s sind auch die mobilen Einsatzkommandos bei den Länderpolizeien entstanden. Von zunächst reinen Observationseinheiten in den Anfängen, entwickelten sie sich zu hoch spezialisierten Zivilfahndern. Mit modernster Technik

und absolutem Know-how sind sie in der Lage, nahezu in jeder Situation das polizeiliche Gegenüber zu orten, unter Kontrolle zu halten und gegebenenfalls auch selbst den Zugriff machen zu können.

Oft werden Einsätze nach vorangegangener Absprache der SEK´s und MEK´s gemeinsam

bewältigt. Zugriffe erfolgen dann, auch aufgrund der schwereren Ausrüstung, bei voran- 

gegangener Observation durch das MEK, nach eigener Lagebeurteilung durch das SEK.

Wie schon erwähnt, werden aber auch die Zugriffe mit eigenen Kräften durchgeführt.   

Entscheidend ist hier immer die Lagebeurteilung im Einzelfall und der Gefährdungsgrad.

Es existieren in der Bundesrepublik eine weitaus größere Anzahl an MEK´s wie SEK´s.

So besteht z. B. im Bundesland Baden-Württemberg zwar nur 1 SEK, dafür aber insgesamt

6 MEK´s bei den Polizeidirektionen und zusätzlich noch 1 MEK beim dortigen LKA.

In Sachsen gegenüber 1 SEK dort 4 MEK´s jeweils eins bei den Polizeipräsidien und eins

beim dortigen LKA. Hessen verfügt neben den beiden MEK´s beim PP Frankfurt am Main und Kassel über ein weiteres MEK beim LKA.

4.1. Gliederung und Organisation

Zur Gliederung und Organisation ist festzustellen, daß es jeweils den einzelnen Bundes-

ländern selbst überlassen ist, wie sie ihre Spezialeinheit gliedern und wo sie sie ansiedeln.

Um einen Überblick der Vielfalt der organisatorischen Varianten zu erhalten kann die beigefügte Gesamtübersicht der Spezialeinheiten in der Bundesrepublik eingesehen werden.

4.2. Der gesetzliche Auftrag

Dem MEK obliegt die Übernahme von Aufgaben, zu deren Bewältigung eine spezielle Ausbildung und/oder Ausrüstung erforderlich ist, insbesondere der verdeckten Aufklärung

und Datenerhebung, in Einzelfällen der verdeckte Zugriff und sonstige Maßnahmen mit erhöhtem Gefährdungsgrad auf den Gebieten der Schwerstkriminalität, insbesondere bei

· Erpressungen

· Entführungen

· Geiselnahmen

· illegalem Rauschgift- und Waffenhandel

· der Organisierten Kriminalität

· und der Bandenkriminalität.

Bei der Bewältigung von Erpressungs- und Entführungslagen sind MEK-Angehörige als geschulte Geldüberbringer einzusetzen. In besonderen Fällen obliegt dem MEK die verdeckte Aufklärung des Umfeldes besonders gefährdeter Personen.


In Ausnahmefällen, z. B. bei Tätervorgaben, obliegt es den sog. Y-Betreuern oder 


Betreuerinnen der MEK´s die Einweisung und das Training der polizeifremden 


Geldüberbringer durchzuführen.

5.       Die Verhandlungsgruppe (VG)

Die Verhandlungsgruppen sind im Laufe der letzten Jahre als Spezialkräfte ein fester Bestandteil der Spezialeinheiten geworden. Sie haben Schlimmeres verhindern können oder gar den Täter zur Aufgabe gebracht. Dies unterstreicht die Wichtigkeit ihrer Existenz. Man benötigt für den Einsatz einer VG psychologisch speziell ausgebildete Beamte. In der Regel sind die VG bei den Spezialeinheiten angegliedert und zählen als solche zu den Spezialkräften.

5.1. Der gesetzliche Auftrag

Verhandlungen

Den Verhandlungsgruppen obliegen insbesondere die Verhandlungen mit Täterinnen oder Tätern und Opfern bei entsprechenden polizeilichen Lagen.

Die Verhandlungsziele sind vorrangig

· Gefahren für Leben, körperliche Unversehrtheit oder bedeutende Sachwerte

abzuwehren

· Täterinnen oder Täter, Störerinnen oder Störer von ihrem Tatziel abzubringen

· Täterinnen oder Täter, Störerinnen oder Störer zu Handlungen oder Aussagen

zu veranlassen, aus denen sich Möglichkeiten zu ihrer Identifizierung ergeben

· Anhaltspunkte über Anzahl, Aufenthaltsort, psychische oder physische Verfassung

und zur Gefährdungslage von Tätern oder Opfern zu erlangen

· Erreichen von Zeitgewinn bei gleichzeitiger emotionaler Stabilisierung der Beteiligten

· Zugriffsmaßnahmen durch Verhandlungen zu unterstützen

Parallelauswertung

Zur Objektivierung der Lagebeurteilung ist, insbesondere in den Fällen von Geiselnahmen und Entführungen, eine Parallelauswertung durch Kräfte eines zweiten VG-Trupps sicherzustellen

Die Parallelauswertung soll in der Regel durch Kräfte einer anderen VG vorgenommen werden.

Betreuungsmaßnahmen

Neben den oben genannten Aufgaben, sollen VG insbesondere bei größeren Schadenslagen oder Katastrophen Betreuungsmaßnahmen ergreifen.

Bei Angehörigen von Opfern und sonstigen Betroffenen, die sich während bzw. nach diesen Lagefällen in emotional geprägten Ausnahmesituationen befinden, bietet sich der Einsatz von VG-Kräften an, um

· die Personen zu beruhigen und emotional zu stabilisieren

· durch vertrauensbildende Maßnahmen ihre Kooperationsbereitschaft zu fördern.

6.    Die Technische Beratergruppe (TEG)

    Die Technische Beratergruppe existiert nicht in  allen Bundesländern. Bei den Einheiten, 

    bei denen diese Gruppe keine fest bestehende Einheit ist, werden diese Aufgaben von 

    speziell dafür ausgebildeten Angehörigen der Spezialeinheiten mit wahrgenommen.

    Sie hat die Aufgabe, die taktischen Maßnahmen von SEK und/oder MEK durch Einsatz

    von Spezialtechniken zu unterstützen und den Polizeiführer hinsichtlich der Einsatz-

           möglichkeiten spezieller Technik zu beraten. Aus diesem Grund hat sie im täglichen

           Dienst in Abstimmung mit den anderen Spezialeinheiten Spezialtechnik zu beschaffen

           und ständig weiter zu entwickeln.

    Sie ist insbesondere mit der Durchführung von technisch-operativen Maßnahmen be-

    auftragt. Hierzu gehören bei der Bekämpfung der schweren Gewaltkriminalität

· das Präparieren von Fahrzeugen und weiterer Einsatzmittel

· Erledigungen weiterer fachtechnischer Aufträge wie Waffen und Sprengmittel

· Erprobungen, Beratungen, Montagen, Produkt- und Markforschung

7.      Das Präzisionsschützenkommendo (PSK)


In fast allen Fällen ist das Präzisionsschützenkommendo in den Bundesländern beim 


Spezialeinsatzkommando angegliedert. Frühere eigenständige PSK´s wurden mittlerweile


bei den Einheiten mit aufgenommen. Bei den SEK´s, bei denen es kein eigenes


Präzisionsschützenkommando (Gruppe / Trupp) gibt, werden diese Aufgaben von


speziell ausgebildeten SEK-Beamten mit übernommen.

Der Einsatz der Präzisionsschützen erfolgt mit dem Ziel, zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der

körperlichen Unversehrtheit den oder die Täter unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über den unmittelbaren Zwang gemäß den SOG´s der Länder durch Schußwaffenanwendung angriffsunfähig zu machen.

Als Präzisionsschützen können nur solche Beamte des SEK eingesetzt werden, die sich für eine derartige Verwendung freiwillig zu Verfügung stellen. Es ist grundsätzlich auf Beamte mit mehrjähriger Diensterfahrung im SEK zurückzugreifen. Neben psychischer Stabilität sind überdurchschnittliche Schießleistungen zu fordern.

Die Präzisionsschützenkommandos oder –trupps des SEK haben zur Rettung von bedrohten Menschenleben den oder die Täter durch Schußwaffengebrauch handlungsunfähig zu machen und den Tatort unter ständiger Kontrolle zu halten, damit

· eine konkret bevorstehende oder laufende Gewaltanwendung gegen Dritte nach 

Möglichkeit verhindert oder unterbunden,

· Ausbruchsversuchen oder Befreiungsversuchen von dritter Stelle sofort begegnet,

· den eigenen Kräften optimaler Feuerschutz gewährt

werden kann.

Ein Präzisionstrupp besteht meist aus dem Schützen und einem Beobachter, der in ständigem Funkkontakt zum Polizeiführer / Einsatzleiter steht.

8.      Die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) 
           Eine der modernsten Spezialeinheiten Deutschlands ist die Zentrale Unterstützungsgruppe

           Zoll. Die in den letzten Jahren immer größere Gewaltbereitschaft und der Kampf gegen

           den organisierten Zigaretten- und Rauschgiftschmuggel haben eine solche Maßnahme 

           nötig gemacht. 

Wie sehr die Gewaltbereitschaft zugenommen hat, verdeutlichen Zahlen aus dem Jahr

            vor der Gründung. Bei über 1.200 Einsätzen des Zollfahndungsamtes mußten 1994 


externe Spezialeinheiten, wie z. B. die Observationseinheit Zoll oder ein Länder-SEK der


Polizei angefordert werden. In rund 400 Fällen kam die erbetene Unterstützung nicht, 


weil auch die Sondereinheiten der Polizei ausgelastet waren.


Vor diesem Hintergrund war es eine erforderliche und notwendige Entscheidung, ein


zolleigenes Sondereinsatzkommando zu errichten.

1995 wurde die Zollspezialeinheit ins Leben gerufen, seit Januar 1998 agiert sie mit mittlerweile 21 Beamten. Allerdings erlaubt diese Anzahl  noch nicht die volle Einsatzbereitschaft.

Bis zum Jahr 2001 sollen noch weitere 15 Beamte ausgebildet werden, um dann mit einer Stärke von 36 Mann einen großen Teil der Anforderungen des Zollfahndungsdienstes abarbeiten zu können.

Ganz sicher steht die ZUZ leistungsmäßig und ausbildungsmäßig den Spezialeinheiten der Polizeien von Bund und Länder in nichts nach und unterscheidet sich lediglich in den zu bewältigenden Aufgabenbereichen.  



Die ZUZ ist dem Zollkriminalamt in Köln unterstellt und wird bei Bedarf von den Zoll-


dienststellen über das ZKA angefordert, so der erste ZUZ-Chef Uwe Köhl.

8.1. Der gesetzliche Auftrag

Die Hauptaufgabe der ZUZ ist es, den Fahndungsbeamten dort zu schützen, wo sein Einsatz nicht oder nur in Verbindung mit großen Risiken möglich ist.

Hierzu gehört auch das sichern von verdeckten Ermittlern oder Scheinkäufern. Solche Aufträge können oft nur mit modernster Satellitentechnik oder Peil- und Ortungsgeräten

durchgeführt werden. 

Ein großer Vorteil hierbei ist, daß solche Einsätze oft europaweite Observations-

maßnahmen mit sich bringen, die die EU-Kommission dann finanziell unterstützt.

Auf Anforderung der Bertugsbekämpfungseinheit „OLAF“ der Kommission in Brüssel und im Einvernehmen mit den beteiligten Mitgliedstaaten führt die ZUZ  innerhalb

der EU dann diese Observationsmaßnahmen durch.

Die Schwerpunkte liegen hier in den Bereichen  der organisierten Kriminalität beim

Alkohol- und Zigarettenschmuggel und der Betäubungsmittelkriminalität.

9. Das Kommando Spezialkräfte (KSK)

Der Schutz seiner Bürger gehört zu den vornehmsten Aufgaben des Nationalstaates. Im Inneren des Landes übernimmt die Polizei diese Aufgaben. Im Ausland sind dafür die Botschaften zuständig, die bei den Gastländern gegebenenfalls intervenieren (einmischen,

von einem Staat zu dem anderen vermitteln).

Immer wieder aber kommt es vor, daß infolge von Kriegen oder inneren Unruhen ausländische Regierungen ihre Bürger aus dem Land evakuieren müssen, mitunter mit massivem Einsatz von Militär.

Die Rettung von Staatsbürgern aus solchen Lagen ist normalerweise Aufgabe des Staates, auf dessen Gebiet sie sich aufhalten. So evakuierten zairische Soldaten Ende 1996 deutsche Staatsbürger aus der umkämpften Stadt Bukavu. Mitunter kann man aber von dem fremden Staat keine Hilfe erwarten.

Nur in einem Fall führte Deutschland bislang eine solche Befreiungsaktion aus, hierbei handelte es sich wie schon erwähnt um die Befreiungsaktion der GSG 9 in Mogadischu.

Dies geschah aber mit Duldung und Unterstützung der örtlichen Behörden. Für größere Unternehmen fehlte es in Deutschland bis Anfang der 90er Jahre an entsprechenden Verbänden und am politischen Willen.

Dann gerieten aber 1994 einige Mitarbeiter der Deutschen Welle in Ruanda in die Bürger-

kriegswirren. Die Bundesregierung mußte sich an die Nato-Partner um Hilfe wenden, und schließlich holten belgische paramilitärische Kommandos die Deutschen aus den von Hutus und Tutsies umkämpften Gebiet.

Dies war die Geburtsstunde der „KSK“, das Kommando Spezialkräfte eine der geheimsten Verbände der Bundeswehr. Das KSK kann aber auch als Sinnbild für die Veränderungen und den politischen Wandel gelten, den die deutsche Verteidigungspolitik seit Ende der 

Ost-West-Konfrontation erfuhr.

Nie war es bis dahin denkbar, gerade im Rückblick auf die deutsche Vergangenheit, daß einmal eine deutsche „militärische Spezialeinheit“ entstehen sollte, die auf internationalen Boden tätig werden könnte.

Wie aber der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien zeigt, gehören regional begrenzte militärische Konflikte in Europa wieder zum denk- und machbaren Bedrohungsspektrum.

Auf innenpolitischer Ebene existieren zwar die Spezialeinheiten der Länder und die GSG 9 des Bundesgrenzschutzes, einen militärischen Spezialeinsatzverband können sie aber keineswegs ergänzen oder gar ersetzen.

 
Der Unterschied zwischen polizeilicher und militärischer Geiselbefreiung liegt allein darin, daß im ersteren Fall von Einsatzszenarien auszugehen ist, die sich im eigenen Staat und zu Friedenszeiten abspielen.

Während der militärische Einsatz hingegen in der Regel in Konfliktgebieten mit bestenfalls neutraler, meist aber feindseliger Umgebung gefordert ist.

Der Zugriff und die Befreiung der Geisel erfolgt aber nach ähnlichen Grundsätzen wie die der Polizei. Schadensbegrenzung und Minimierung, Schonung und Rettung von Menschenleben.

Fast jede Streitkraft der Welt verfügt über besonders ausgebildete und ausgerüstete militärische Spezial- oder Eliteeinheiten. So auch die Bundeswehr in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw.

Die Geburtsstunde der KSK war zwar die Ruanda-Krise 1994, evtl. Aufträge konnten aber lange noch nicht wahrgenommen werden. Die Organisationsgrundlage wurde erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1995 erarbeitet und anschließend in den Haushaltsplan gegeben. Die Freigabe erfolgte dann im Januar 1996. Aber immer noch nicht war die KSK einsatzbereit.

Die organisatorische Aufstellung begann am 1. April 1996 und die offizielle Indienststellung

erfolgte am 20. September 1996.

Am 01. April 1997 meldete die Truppe dann Einsatzbereitschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Kräfte der „Krisenreaktionskräfte“ KRK für entsprechende Aufträge zuständig.

So führten deutsche Soldaten des SFOR-Kontingentes im März 1997 eine erste Evakuierung unter dem Decknamen „Operation Libelle“ deutscher und anderer Ausländer aus Albanien durch.

Wegen der hohen Anforderung an den Kommandosoldaten und der langen Ausbildung von 3 Jahren, galten die ersten beiden Kommandokompanien erst 1998 als bedingt und 1999 als voll einsatzfähig.

Der gesamte Verband wird die vollständige Einsatzbereitschaft erst im Jahr 2001 melden können.

9.2.    Der gesetzliche Auftrag


Einsätze des KSK können sowohl im Rahmen der Landesregierung und der Bündnis-


verteidigung als auch bei der Krisenprävention  anfallen. Sie sind in der Regel militärisch


und politisch straff zu führen.


Das Aufgabenspektrum des KSK umfaßt folgende Aufträge:

· Aufklären und Überwachen wichtiger militärischer Ziele in Krisen- und Konfliktgebieten

· Gewinnen von Schlüsselinformationen

· Kampf gegen Ziele mit hoher Priorität auf gegnerischem und feindbesetztem Gebiet

· Schutz eigener Kräfte und Einrichtungen in Krisen- oder Konfliktgebieten

· dabei direkter Schutz und Abwehr von terroristischer Bedrohung

· Retten, Befreien und Evakuieren von Personen aus terroristischer bzw. kriegsbedingter

Bedrohung

· deutsche Staatsbürger aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten zu retten

· die Befreiung deutscher Staatsbürger aus Geiselsituationen

· Befreiung deutscher Soldaten aus einer Geiselsituation

Als aktuellstes Beispiel eines möglichen Einsatzes, an dem die KSK teilnehmen könnte, ist die derzeitige Entführung der ausländischen und deutschen Urlauber auf den Philippinen. Sie wurden von einer Moslemgruppe als Geiseln auf die zum Sulu-Archipel gehörende Insel Jolo gebracht, um von dort den eigenen Staat zu gewissen Entscheidungen zu bewegen.

10. Französische Spezialeinheiten

Die Polizeiorganisation in Frankreich weicht von der in der Bundesrepublik erheblich ab.

In Deutschland übernehmen die jeweiligen Länderpolizeien für ihr Bundesland die Aufgaben der inneren Sicherheit, bzw. der Bundesgrenzschutz die Aufgaben, die den Bund betreffen.


Die französische Polizei ist nicht wie in Deutschland regional in Zuständigkeitsbereiche 


organisiert, sondern nach Bevölkerungszahlen.


Es existieren drei von einander unabhängige, selbständige Polizeiorganisationen.

· Police Nationale                 =      Städte / Gemeinden über  10.000 Einwohner

= Stärke ca. 115.000

= davon ca. 110.320 männlich

= davon ca.     4.680 weiblich

= dem Innenministerium unterstellt

· Gendarmerie Nationale      =      Städte / Gemeinden bis    10.000 Einwohner

= Stärke ca. 91.000

= der Anteil weiblicher und männlicher Beamte ist nicht bekannt

= dem Verteidigungsministerium unterstellt

· Paris mit einer eigenständigen Polizei (die sogenannten „Flics“)

= Stärke ca. 32.000

= dem Polizeipräsidenten unterstellt


So wie Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik, hatte auch Frankreich in dieser Zeit


mit extremistischen Gruppierungen Probleme.

Durch die nachgiebige Pariser Politik gegenüber den arabischen Staaten und das 


kolonialische Engagement Nordafrikas führte dazu, daß auch Frankreich zur Spielwiese


extremistischer Gruppen wurde.


Dies waren in den 

·  70er Jahren die palästinensischen Terroristen,

·  80er Jahren die iranischen Revolutionäre,

-      90er Jahren die algerischen radikalen Islamisten,

die die Nation Frankreich für ihre gewaltsamen Vorhaben benutzten.

Dazu kam die ständig wachsende Gewaltkriminalität in den Einwanderergettos der Ballungsgebiete. 

11. Die GIGN

So entstand im März 1974 die Groupe d`Intervention Gendarmerie Nationale.  

Seit den 70er Jahren mußte sich keine andere europäische Spezialeinheit Europas so oft 

mit Fanatikern auseinandersetzen, wie die GIGN der Gendarmerie Nationale.

Das besondere an dieser Einheit, die zu den besten der Welt zählt, ist ihr organisatorischer

Aufgabenbereich und Charakter.

Ihre Aufgabe und Rechtsstellung sind eine Mischung aus militärischen und polizeilichen

Verantwortungsbereichen.


Die GIGN rekrutiert sich aus der paramilitärischen Gendarmerie Nationale, die dem


Verteidigungsministerium untersteht. Wegen der Eingriffs- und Festnahmerechte gilt die


Gendarmerie Nationale aber als polizeiliche Einheit.


Angehörige der Gendarmerie Nationale müssen also vorher eine militärische Ausbildung, 


sprich ihren Militärdienst abgeleistet haben.

In einem Verteidigungsfall untersteht die Gendarmerie Nationale, also auch die GIGN,

der Armee. Sie gehört zu den Krisenreaktionskräften der französischen Streitkräfte.

Die gesamte Einheit wohnt am Standort und ist über ein speziell vernetztes Alarmsystem 

jederzeit verfügbar. Zwei Trupps sind bei einer Alarmierungszeit von X + 30 Minuten immer einsatzbereit.

Die GIGN ist eines von Frankreich´s schlagkräftigsten Argumenten. So ist es allein des Rufes wegen vorgekommen, daß nur durch sich zeigen am Einsatzort die Straftäter aufgaben. Einer

der bekanntesten Fälle war hier die 1987 durchgeführte Gefängnisrevolte in Fleury-Mérogis,

als diese nach 48 Stunden aufgaben. Der Grund war, so einer der Anführer der Revolte das

Kreisen der Hubschrauber der GIGN über dem Gefängnis.

Man bezeichnet die GIGN als härteste Truppe Frankreichs. Der Eintritt in die Fremdenlegion sei hart, die GIGN sei da aber immer noch etwas besonderes.

Leider sind aber auch in den vergangenen 26 Jahren seit Gründung der GIGN insgesamt 8 

der Spezialisten ums Leben gekommen, 7 davon im Training und während der Ausbildung. 

Lediglich 1987 wurde der Gendarm Prianon bei einer versuchen Festnahme durch einen 

Schuß des Täters aus einem Schrottgewehr in den Hals getroffen und verstarb.


Ca. 70 Mal im Jahr rückt die Truppe im Jahr aus. Die Zahl der Einsätze, bei denen es zum


Schußwaffengebrauch kommt, liegt aber in der Regel unter fünf.


In Insiderkreisen bezeichnet man die Mentalität und Schlagkräftigkeit der GIGN mit dem 


Funktionsmuster der israelischen JAMAM, die als beste der Welt gilt.

 11.1.
Gliederung und Organisation

Die GIGN gehört zu dem Spektrum französischer Gendarmerie Sonderverbände (G.S.I.G.N.), die der Generaldirektion der Gendarmerie unterstellt sind und diese wiederum direkt dem Verteidigungsministerium.


Die    G.      =     Groupe dé


          S.      =     Secutité et d´


          I.       =     Intervention de la

 
          G.     =     Gendarmerie


          N.     =     Nationale

setzt sich aus drei verschiedenen Verbänden plus Generalstab und Ausbildung zusammen:

1. Generalstab

2. Personenschutz des Präsidenten (Groupe dé Secutiti de la Presidence de la Republique) 

3. Auslandseinsätze (Escadron Parachutiste d´Intervention de la Gendarmerie Nationale) 

4. Sondereinsatzgruppe (Groupe d´Intervention Gendarmerie Nationale)

5. Ausbildungseinheit

Gliederung der GIGN:

1. Stab  

-     Leiter

· Vertreter

· 3 Offiziere

· 4 Stabs-Unteroffiziere

2. Abteilung Zentrale Dienste

· Innendienst / Personalwesen

· Entwicklung und Technik

· Aus- und Fortbildung

· Taktik

· Schießen

3. Aufklärungs- und Verhandlungsgruppe (Cellule Evaluation et Observation CEO)

· 4 Offiziere / Stabs-Unteroffiziere

· führen als Vorauskommando Aufklärung und Verhandlungen mit Geiselnehmern oder

verbarrikadierten Tätern durch

4. Einsatztrupps (equipe)

· je Einsatztrupp 1 Unteroffizier als Führer

· je Einsatztrupp ca. 15 Mann  

· Equipe 1 und 2 verfügt dazu über Einsatztaucher

· Equipe 3 und 4 verfügt dazu über Freifaller

Die GIGN besteht aus ca. 80 – 90 Mann und ist unweit von Paris in Satory stationiert. In

der Einheit existiert kein bestimmter Plansoll. Jeder erhält drei Chancen zur Aufnahme.
 Jedes Jahr im Frühling oder Herbst hängt in allen Gendarmeriekasernen eine Werbung für die GIGN aus. Ob von den meist über 100 Bewerbern nur einer oder zehn übrig bleiben ist egal, geeignete Bewerber werden auf Wunsch in die GIGN aufgenommen.

11.2. Der gesetzliche Auftrag

Aufgrund der anfangs beschriebenen Zwitterstellung der Einheit, werden der GIGN eine breite Palette von Aufgaben zugeschrieben, die sie sowohl im Inland als auch im Ausland zu

bewältigen haben. Sie greifen immer dann ein, wenn die Gendarmerie Nationale personell und materiell an ihre Grenzen stoßen.

Aufgaben:

· Schutz des TGV

· herausragende Erpressungslagen

· herausragende Geiselnahmen 

· besonders hohe Gefahren für Leib oder Leben abzuwehren

· Schutz und Unterstützung der Kollegen der Gendarmerie Nationale

· Festnahmen bewaffneter Täter durchzuführen

· Gefängnisrevolten 

· Flugzeugentführungen

· Drogen-, Waffen- und Menschenhandel

· Besetzungen von Botschaften im Ausland

· Schutz der im Ausland stationierten französischen Gendarmen

· Rettung französischer Staatsbürger im Ausland

Ähnlich wie die SAS in Nordirland arbeitet die GIGN aber auch verdeckt:

· Verfolgung von Terroristen der ETA im Baskenland

· Scheinkäufe von Kalaschnikows für die algerischen Terroristen.

High-lights:

· 03.02.1976, Befreiung von 30 Kindern, der in Djibuti stationierten französischen Luftwaffensoldaten aus einem von somalischen Rebellen gekaperten Schulbus

· der Sturm auf die Kaaba, der großen Moschee in Mekka, die durch iranische Fanatisten besetzt gehalten wurde, lief unter der Führung von GIGN-Beratern

· Flugzeugentführungen erfolgreich beendet

= 1975 Flughafen in Paris-Orley

= 1976 Flughafen in Roissy

= 1981 Flughafen unbekannt

= 1983 Flughafen in Paris-Orley

= 1984 Flughafen in Marseille

= 1993 Flughafen unbekannt

= 1994 Flughafen Marseille 

   (alle Täter starben, 9 GIGN und 20 Passagiere verletzt, alle 170 Geisel befreit)

· Mai 1988, 
einheimische Separatisten der französischen Überseeprovinz Neukaledonien (Insel Ouvéa) überfielen einen Gendarmerieposten, töteten drei Gendarmen und entführten 23 Geisel. Ein gemischter Einsatzverband von Kampftauchern, Fallschirmjägern und Kräften der GIGN befreiten schließlich die Geisel. 69 der Separatisten kamen dabei um, die anderen ergaben sich.

12. Die RAID

Die RAID ist eine weitere Spezialeinheit, die in Frankreich existiert und für Aufgaben der inneren Sicherheit zur Verfügung steht. Anders wie bei der GIGN ist die RAID eine Spezialeinheit mit reinem polizeilichen Charakter.

Sie ist in ihrer Struktur und den Aufgaben der inneren Sicherheit vergleichbar mit der Organisation der GSG 9 des Bundesgrenzschutzes. Aufgrund der Organisation der französischen Polizei gehört sie aber, vergleichbar mit der Bundesrepublik, zur Landespolizei.

Die RAID ist in Paris stationiert und gehört organisatorisch zu der Police Nationale, also

zuständig für die Regionen über 10.000 Einwohner.

Die RAID ist dem Stab der Generaldirektion der Police Nationale unterstellt und somit dem Innenministerium.


Der Auftrag der RAID ergibt sich teilweise schon aus ihrem Namen


R   = Recherche         -          Untersuchung


A   = Assistance         -          Unterstützung


I    = Intervention      -           Zugriff


D  = Dessuation        -           Abschreckung

Die Kräfte der RAID haben vergleichbare Aufgaben, wie die deutschen ländereigenen


Spezialeinsatzkommandos.

13. Die GIPN

Darüber hinaus existieren noch 7 weitere Spezialeinsatzkommandos in Frankreich, die sogenannten GIPN (Groupe d´Intervention Police Nationale). Sie sind am aller ehesten mit den Spezialeinsatzkommandos der Länderpolizeien in der Bundesrepublik zu vergleichen. 

Sie sind ebenfalls der Police Nationale angegliedert und unterstehen der Generaldirektion der Police Nationale.

Sie sind örtlich für die jeweiligen Städte und deren Landkreise, in denen sie stationiert sind 

zuständig.

1. Lille

2. Straßburg

3. Lyon

4. Bordeaux

5. Marseille

6. Rennes

7. Paris

14. Schlußwort

Am Beispiel der beide Nationen Deutschland und Frankreich und deren Spezialeinheiten wird deutlich, daß es in allen Bereichen Formen der Kriminalität gibt, bei denen die alltäglichen Sicherheitsorgane des Staates an ihre Grenzen stoßen.

Die Organisationen der Einheiten sind unterschiedlich. Bei den einen sind die Aufgaben der inneren und äußeren Sicherheit strikt getrennt, bei den anderen vermischt. Bei den einen haben die Sicherheitsorgane einen militärischen Charakter, bei den anderen eher einen polizeilichen.

Manche Nationen haben früh erkannt, daß nur eine schlagkräftige Truppe den Staat in seiner Stärke und Beständigkeit, vor allem in seiner Handlungsfreiheit, gegen Angriffe von innen oder außen und somit seine Bürger schützen kann. Andere müssen erst aufgrund ihrer Vergangenheit oder der politischen Zielrichtung sich langsam an solche Institutionen heran tasten.

Sicher ist allerdings, daß es immer wieder einzelne oder in Gruppen agierende Täter geben wird, die versuchen werden die Sicherheit des Staates oder der Bevölkerung ins Wanken zu bringen. Ereignisse der vergangenen 30 Jahre haben dies gezeigt. 

Mit diesem Bewußtsein sollte man weder an finanzielle noch personellen Mittel sparen,

um jederzeit eine Gewährleistung zu haben, auf die ständig fortschreitende kriminelle Entwicklung eine Antwort zu haben. 

Die Sicherheit des Staates sollte nicht an finanziellen Mitteln oder politischer Orientierungs-

losigkeit scheitern.
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